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1. Allgemeine Ziele und Inhalte

Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter gewinnen als Informationsquelle und
Verbreitungsplattform für aktuelle Nachrichten nicht nur bei der jüngeren
Bevölkerung, sondern auch in der Pressearbeit der etablierten Redaktionen stetig
an Bedeutung. Das PP Aachen betreibt seit dem 02.08.2016 eine eigene
behördliche Facebookseite (Polizei NRW Aachen) und einen Twitterkanal (Polizei
NRW AC). Mit der Präsenz in den sozialen Netzwerken beabsichtigt das
Polizeipräsidium Aachen diese Kommunikationskanäle gezielt zu nutzen, um
einerseits dem Anspruch der Bevölkerung auf eine moderne, dynamische und
zeitgemäße Kommunikationsform Rechnung zu tragen und sich andererseits selbst
als zukunftsorientierte Polizei zu präsentieren. Daraus ergibt sich inhaltlich eine
Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere in denBereichen:

e Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

e  Einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in BAO-Lagen
e Kriminalprävention

e Polizeilicher Opferschutz

e Verkehrsunfallprävention

e Personalwerbung.

Auf dieser Grundlage sollen u.a. folgende Inhalte auf der Facebookseite des PP
Aachen veröffentlicht werden:

e Darstellung der Landeskampagnen (“Riegel vor!”, “Blitzmarathon” usw.)

e Informationen zu den aktuellen Geschwindigkeitsmessstellen

e Aktuelle Terminhinweise (aktuelle Veranstaltungen, Berufsberatung,
Termine zur Personalwerbung usw.)

e Vorstellung einzelner Dienststellen und deren Aufgabenbereiche
(Diensthundestaffel, Einsatzhundertschaft usw.)

e Hinweise und Hilfestellungen zur Kriminalprävention (Einbruchsradar,
Hinweise auf neue Kriminalitätsphänomene usw.)

e Hinweise zur Verkehrsunfallprävention und zum Verkehr allgemein
(Verkehrsstörungen, Gefahrenstellen, Brennpunkte, Sichtbarkeit im
Verkehr usw.)

e Hinweise auf Beratungsstellen zum polizeilichen Opferschutz

e Informationen zu aktuellen Lageentwicklungen bei BAO-Lagen (Hinweise
auf Gefahren, Verhaltenshinweise, eigene mediale Darstellungen und
Gegendarstellungen)

e Herausragende Pressemeldungen
e Hinweise zu vermissten Personen

(VS-NfD) Seite 3 von 9

                      
                        
                          
                        
                        [image: 3]
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dienstanweisung zur Verwendung Sozialer Netzwerke

- 58.02.08 - 11.04.06

Die Nutzung von Facebook und Twitter versteht sich insoweit vorrangig als
Instrument der behördlichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Maßnahmen zur Öffentlichkeitsfahndung sind in sozialen Netzwerken nicht
zulässig. Auf bestehende Fahndungen kann lediglich durch Verlinkung auf das
Presseportal des PP Aachen hingewiesen werden.

Die Nutzung der Facebookseite des PP Aachen und des Twitterkanals im Rahmen
von Ermittlungen wird von dieser Dienstanweisung nichterfasst.

Der Twitterkanal des PP Aachen dient vorrangig der plattformübergreifenden
Verbreitung der offiziellen Pressemitteilungen, welche in der Regel aus dem
Presseportal des PP Aachen gespiegelt werden. In größeren Schadens- oder
Gefahrenlagen sowie in BAO-Lagen kann die deutlich höhere Dynamik und
Aktualität von Twitter genutzt werden, um Meldungen ohne große zeitliche
Verzögerung an einen sehr großen Adressatenkreis zu verbreiten.

2. Technische Voraussetzungen

2.1. Strikte Trennung von CN-Pol und sonstigen (offenen)
Netzen

Bei der Überwachung der Sozialen Netzwerke ist der Grundsatz der strikten
Trennung von CN-Pol NRW Netz und den sonstigen Netzwerken zu beachten.
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2.2. Accounts

Facebook unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Arten von Accounts:
Zum Einen Accounts für natürliche Personen und zum Anderen für
juristische Personen. Für juristische Personen (so auch das PP Aachen)
besteht die Möglichkeit, sogenannte “Fanseiten” anzulegen. Zur Verwaltung
der Facebook Fanpage und des Twitteraccounts der Polizei Aachen wurde
durch die Landesredaktion Onlinedienste des MIK das Moderationstool
„Facelift-Cloud“ eingeführt. Mit Hilfe dieses Tools werden beide Kanäle in
Gänze bearbeitet.

2.3. 2-Wege-Authentifizierung

Damit die behördliche Facebookseite auf den ersten Blick für jedermann als
„echt“ eingestuft/angesehen werden kann gibt es die Möglichkeit, Fanseiten
durch Facebook als „vertrauenswürdig“ einstufen zu lassen. Die Seite wird
bei bestätigter Authentizität mit einem blauen, später grauen „Häkchen“
neben dem Namen der Seite markiert.

Zwingende Voraussetzung für diese Einstufung ist die Nutzung der sog. 2-
Wege-Authentifizierung. Das bedeutet, dass Facebook die Möglichkeit hat,
neben dem Passwort über eine zweite Kontaktmöglichkeit zu prüfen, ob der
jeweils beabsichtigte Zugang vertrauenswürdig ist. Hierzu wird der
Bearbeiter in aller Regel beim erstmaligen Log-In an dem jeweiligen PC-
Bearbeitungsplatz aufgefordert, einen weiteren Code einzugeben. Dieser
wird nach Anforderung auf der Facebookseite per E-Mail an das
eingerichtete Postfach gesendet und
kann anschließend in dem entsprechenden Feld eingegeben werden.

Damit der behördliche Facebook-Auftritt als vertrauenswürdig zertifiziert
wird und bleib, muss jede Administratorin/Redakteurin und jeder
Administrator / Redakteur dieses Zugangsverfahren zwingend nutzen.

 

Eine 2-Wege-Authentifizierung ist bei Twitter nicht erforderlich.
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3.3. Häufigkeit von Einträgen

Die Häufigkeit der Einträge richtet sich einerseits nach dem Vorliegen von
verfügbaren Inhalten und andererseits nach der Erforderlichkeit von
Reaktionen auf Beiträge von Nutzern..

3.4. Rechte

Die Rechteebene „Administrator“, mit Berechtigung zum Vollzugriff auf die
Facebookseite, ist für zwei Mitarbeiter des SG PÖA und den/die SGL/SGL'in
PÖA eingerichtet;

 

Eine Vergabe von verschiedenen Zugriffsrechten bei Twitter ist
nicht möglich.

 

4. Verbergen und Löschen von Kommentaren,

4.1. Verbergen von Kommentaren (Facebook)

Unter Berücksichtigung des in Art. 5 GG gewährten Rechts auf freie
Meinungsäußerung kommt ein Verbergen (Einstellungsoption auf der
Facebookseite) von Kommentaren in Betracht, wenn ein öffentlich sichtbarer
Kommentar aller Wahrscheinlichkeit nach in Rechte Dritter eingreift
(insbesondere Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht usw.), oder zielgerichtet
den Zweck verfolgt, die plattformtypische Kommunikation, etwa durch
übertriebene Provokationen oder unsachliche Beiträge, zu stören.
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Ein Platzieren von weiterführenden Verlinkungen auf der behördlichen
Facebookseite durch Besucherinnen und Besucher der Seite ist
grundsätzlich untersagt. Kommentare, welche Links oder Hinweise auf
andere Internetseiten enthalten, werden verborgen. Unverständliche
Kommentare in ausländischer Sprache sind nicht gestattet. Diese werden
ebenfalls verborgen. Verständliche Kommentare in ausländischer Sprache
und ohne bedenklichen Inhalt sind gestattet.

4.2. Löschen von Kommentaren / Blockieren (Facebook)

Das Löschen von Kommentaren (dauerhaftes Entfernen von der
Facebookseite) sowie das Blockieren einzelner Nutzer obliegt
ausschließlich dem SG PÖA.

 

4.4. Beitrag „stummschalten“ / Blockieren (Twitter)

Analog zu den Ausführungen in Punkt 4.2. können Kommentare bei Twitter
„stummgeschaltet“ werden. Ein dauerhaftes Blockieren von Nutzerinnen und
Nutzern obliegt ausschließlich dem SG PÖA.

4.5. Außenwirkung

Auch das Verbergen oder Löschen von Kommentaren kann im Hinblick auf
einen Zensurvorwurf erhebliche Außenwirkung entfalten und Reaktionen in
den sozialen Netzwerken hervorrufen. Beim Verbergen oder Löschen von
Kommentaren ist daher ein hohes Maß an Sensibilität anzulegen.
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5. Redaktion

Die redaktionelle Verantwortung sowie die inhaltliche und administrative
Gestaltung der Facebookseite obliegen dem Leiter/der Leiterin der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.

 

6. Einzelne Funktionen und private Nutzung

Die Nutzung der Funktionen “Senden von Freundschaftsanfragen”, “Annehmen
von Freundschaftsanfragen”, “Gruppenaktivität”, “Chatten”, “Abonnieren”,
“Gefällt mir’, “Folgen” obliegt ausschließlich der PÖA. Die Nutzung der
Facebookseite und des Twitterkanals des PP Aachen zu privaten Zwecken ist
untersagt.

7. Sonstiges

Bei Bedarf führt PÖA eine Beschulung bzw. Einweisung der vorgesehenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Sozialen Netzwerke und das damit
verbundene Monitoring durch.

8. Inkrafttreten - Evaluation

Diese Dienstanweisung tritt mit sofortigen Wirkung in Kraft.

gez. Weinspach

Verteiler 4' (per Intranet)

!(i.d. R., außer die DA ist aufgrund ihres Inhaltes nur für einen bestimmten Personenkreis oder für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmt)
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